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Hausordnung  BERNEXPO AG  
 

Die BERNEXPO AG heisst alle Personen herzlich willkom-
men und setzt sich für einen sicheren, angenehmen und 
respektvollen Aufenthalt auf dem Messe -  und Eventareal 
ein. Diese Hausordnung gilt für alle Personen auf dem 
Areal und dient der Sicherheit, Ordnung und Gesundheit. 
Mit dem Betreten des Areals wird sie anerkannt.  
 

1.  Geltungsbereich & V erbindlichkeit  
1.1 Diese Hausordnung regelt die Nutzung des gesa mten 

Messe -  und Eventareals der BERNEXPO AG (nachfol-
gend «Vermieterin»). Sie gilt auch für  Personen, die 
sich ohne vertragliche Bindung auf dem Areal aufhal-
ten.  

1.2 Diese Hausordnung gilt für das gesamte Gelände der 
BERNEXPO AG, bestehend aus:  
-  Gebäude und Eingangsbereiche  
-  Freigelände und Aussenflächen  
-  Verkehrs -  und Logistikzonen  
-  Parkflächen und Tiefgaragen  

1.3 Die Hausordnung gilt für: Besucher :innen, Be gleit-
personen, Lieferanten und Logistikpartner :innen 
ohne vertraglichen Bezug, Personen an öffentlichen 
oder zugänglichen Veranstaltungen.  

1.4 Für Mieter :innen , Veranstalter :innen , Ausstelle nde , 
Standbauer :innen und weitere vertragliche Nut-
zer :innen gilt zusätzlich und vorrangig die Betriebs-
ordnung BERNEXPO AG.  
 

2.  Hausrecht &  Weisung en  
2.1. Das Hausrecht wird durch die Vermieterin und de-

ren beauftragten Personen (Sicherheitsdienst, Hal-
lenaufsicht, Veranstaltungsleitung) ausgeübt .  

2.2. Den Weisungen des Sicherheitspersonals und den 
Mitarbeitenden der Vermieterin ist jederzeit Folge 
zu leisten.  

2.3. Die Vermieterin kann Personen des Geländes verwei-
sen, insbesondere bei:  
-  Gefährdung von Personen oder Sachen  
-  Störung des Veranstaltungsbetriebs  
-  Missachtung der Hausordnung  

 

3.  Sicherheit & Verhalten auf Gelände  
3.1. Alle Personen haben sich so zu verhalten, dass Si-

cherheit, Ordnung und Sauberkeit gewährleistet 
bleiben.  Insbesondere untersagt sind:  
-  Das Betreten nicht freigegebener Bereich e 
-  Das Blockieren von Fluchtwegen  
-  Das Anbringen von Gegenständen ohne Bewilli-

gung  
-  Das Betreiben von Drohnen oder Flugobjekten 

ohne schriftliche Bewilligung  
-  Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen 

(insb. Waffen, Pyrotechnik, explosiven Stoffen)  
Diese Liste ist nicht abschliessend und kann von der 
Vermieterin oder dem Veranstalter ergänzt werden.  

3.2. In allen Innenbereichen ist das Rauchen (inkl. E -Ziga-
retten/Vapes) untersagt. Im Aussenbereich gelten 
situative Regelungen.  

3.3. Illegale Substanzen sind verboten. Personen, deren 
Verhalten durch Alkohol oder andere Substanzen be-
einträchtigt ist, können vom Areal verwiesen werden.  
 

4.  Videoüberwachung  
4.1 Die Vermieterin betreibt Videoüberwachungssys-

teme zur Gewährleistung von Sicherheit, Schutz von 
Personen, Gebäuden und Anlagen sowie zur Scha-
densprävention.   

4.2 Die Verarbeitung erfolgt gestützt auf das Bundes-
gesetz über den Datenschutz (DSG).  

4.3 Überwacht werden insbesondere:  
-  Eingänge und publikumsrelevante Zonen  
-  Verkehrs -  und Logistikbereiche  

-  Hallenumgänge und Foyers  
-  Parkierungsanlagen  

4.4  Bilddaten werden grundsätzlich maximal 7 Tage ge-
speichert, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten oder konkrete Abklärungsgründe eine län-
gere Speicherung erfordern.  

4.5 Eine Weitergabe erfolgt ausschliesslich an Strafver-
folgungsbehörden, bei berechtigtem Interesse zur 
Klärung von sicherheitsrelevanten Vorfällen.  

4.6  Ergänzend gilt das Datenschutzreglement der BER-
NEXPO AG.  
 

5.  Zutritt &  Zugangskontrolle  
5.1 Der Zutritt kann von einer gültigen Eintrittskarte, 

Akkreditierung oder Sicherheitskontrolle abhängig 
gemacht werden.  

5.2 Taschen - , Personen -  und Fahrzeugkontrollen können 
aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden.  

5.3 Bereits ausgesprochene Hausverbote sind verbind-
lich und gelten für das gesamte Gelände.  
 

6.  Nutzung Anlagen &  Einrichtungen  
6.1 Einrichtungen und Anlagen sind schonend zu benut-

zen. Mutwillige Beschädigungen werden straf -  und zi-
vilrechtlich verfolgt.   

6.2 Abfälle sind in den vorgesehenen Behältern zu ent-
sorgen. Das Verunreinigen des Geländes ist unter-
sagt.  

6.3 Tiere sind grundsätzlich nicht erlaubt, ausgenommen:  
-  Diensthunde von Einsatzkräften  
-  Assistenzhunde von Menschen mit Beeinträchti-

gun g 
-  Bewilligte Tiere im Rahmen von Veranstaltungen  

 

7.  Verkehr  & Parkierung  
7.1 Auf dem gesamten Gelände gilt das Schweizer Stras-

senverkehrsrecht .  
7.2 Es gilt die Parkordnung der BERNEXPO AG. Den An-

weisungen des Verkehrsdienstes ist Folge zu leisten.  
 

8.  Gesundheit, Hygiene & Notfälle  
8.1 Erste -Hilfe -Angebote stehen je nach Veranstaltung 

zur Verfügung. Im Notfall sind die Anweisungen der 
Einsatzkräfte zu befolgen.  

8.2 Flucht -  und Rettungswege müssen jederzeit freige-
halten werden.  

8.3 Der Umgang mit Lebensmitteln unterliegt den gel-
tenden bundesrechtlichen und kantonalen Vorschrif-
ten.  
 

9.  Bild -  & Tonaufnahmen Besuchende  
9.1 Fotos und Videos für den privaten Gebrauch sind 

grundsätzlich erlaubt, sofern keine Persönlichkeits-
rechte verletzt werden.  

9.2 Kommerzielle Aufnahmen bedürfen einer schriftli-
chen Bewilligung der Vermieterin.  
 

10.  Haftung  
Jede Person haftet für Schäden, die sie selbst verur-
sacht. Die BERNEXPO AG haftet nur für Schäden, die 
durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten 
der BERNEXPO AG oder ihrer Hilfspersonen verur-
sacht wurden. Soweit gesetzlich zulässig, wird jede 
wei tergehende Haftung ausgeschlossen, insbeson-
dere für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung per-
sönlicher Gegenstände sowie für Unfälle infolge 
Missachtung dieser Hausordnung oder höherer Ge-
walt.  

 

11.  Schlussbestimmungen  
Diese Hausordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft und ersetzt alle früheren Fassungen. Es gilt 
Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Bern.  
 

BERNEXPO AG, Bern, 10. März 2026  


